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4.� IV. Kirchengeschichtlich 

1. Alte Kirche 2. Mittelalter 3. Reformationszeit 4. Neuzeit (tSn-1789) 5. Neuzeit 
(ab 1789) (Literatur S. 7 58) 

Die Geschichte der Namengebung ist ein höchst abwechslungsreicher, sehr differen­
ziener Aspekt der allgemeinen Kulturgeschichte und umfaßt viele Lebensbereiche in 

so regional sehr unterschiedlicher Ausprägung. Hier können - auf dem Fundament einer 
großen Zahl einzelner, meist kleine Gebiete und enge Zeiträume untersuchender Studien 
- nur einige wichtige Zusammenhänge von Christentum und N amengcbung fiir Personen 
dargestellt werden, wobei die westliche Kirche und später der deutschsprachige Raum 
im Vordergrund stehen. Grundsätzlich ist zu beachten, daß - nach Ansätzen im 17. Jh. 

ss - erst die .fiskalischen, polizeilichen und militärischen Interessen des Staates im 19. Jh. 
1.u einer die Namensänderung erschwerenden Gesetzgebung führten (Klippel 42 f). Bis 
dahin galt -für das altrömische (21 2 von Caracalla aufgehobene) System der tria nomina, 
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die nachfolgende Reduktion auf einen Namen und das sich in einem jahrhundertelangen 
Prozeß seit dem 12. Jh. im germanischen Raum durchsetzende, bei uns heute noch übliche 
Zwei-Namen-System - der Grundsatz des römischen Rechts, daß der Name eine Pri­
vatangelegenheit sei und nicht der öffentlichen Kontrolle unterliege. 

s 1 .  Alte Kirche 

Hier begegnet ein erstaunliches Desinteresse an Personennamen (v. Harnack). Auch 
Bischöfe behielten an heidnische Götter erinnernde Namen, wie die Synodalakten bis 
weit ins 4. Jh. zeigen. Ausschlaggebend hierfür war wohl das Bewußtsein, daß die in 
der Taufe vollzogene Eingliederung in den Leib Christi das entscheidende, eine neue 

10 Identität stiftende Ereignis sei, neben dem ein aus nichtchristlicher Tradition stammender 
Name wenig Bedeutung habe. So antwortete nach den Akten des Märtyrers Carpus der 
Angeklagte auf die Frage seiner Richter nach dem Namen: ,,Als ersten und vorzüglichen 
Namen führe ich den Namen ,Christ'" (nach v. Harnack 439). 

Nach gelegentlich überlieferten (damals allgemein üblichen) Namenserweiterungen 
1s wird erst bei der Taufe der Frau des Kaisers Theodosius II. (aus Athenais wird Eudokia) 

von einer Namensänderung berichret. Nicht zuletzt der auch bei christlichen Theologen 
in anderem Zusammenhang (etwa bei der Formulierung von Exorzismen) zu Tage tre ­
tende, antike Namenglaube fördene bei gleichzeitiger Zunahme von Kindertaufen die 
Verchrisdichung der Namengebung. In der Ostkirche war diese Entwicklung schon seit 

20 dem 4. Jh. deutlich ausgeprägt. Nach der Mahnung des -+ Johannes Chrysostomus (Ge­
nes. hom. 21, n. 3: PG 53,175-t 85), die Namen „heiliger Männer" als Vorbild zu geben, 
fügte der Bischof von Kyros, -+ Theodorer (t ca. 460), einige Jahrzehnte später hinzu, 
daß Märtyrernamen der Sicherheit und dem Schutz der so Benannten dienten (De grae. 
affect. curat. sermo 8: SC 57). 

2..S Allmählich verbreiteten sich die Namen alttestamentlicher Personen (z. T. in ihrer 
lateinischen oder griechischen Fassung) und neue Namen, die wichtige Erfahrungen 
christlichen Glaubens formulierten (z.B. bezüglich der Herrschaft Chrisri: Cyrillus; 
christlicher Tugenden: Fides; der Taufe: Renatus; der christlichen Hoffnung: Anastasis). 
Entgegen früheren Vermutungen ergeben die Quellen in dieser Zeit aber keine Hinweise 

w auf einen Zusammenhang zwischen Namengebung und Taufe. 

2. Mittelalter 

A nf germanischem Boden vollzog sich - trotz der Bemühungen irischer und fränki­
scher Missionare im 8./9. Jh., alttestamentliche Namen einzuführen - die Christiani­
sierung des Namenschaczes erst in der zweiten Hälfte des Mittelalters. Allerdings gab 

JS es vother durchaus chrisrlich motivierte Gründe zur Namensänderung: bei ➔Konver­
sionen (etwa vom Arianismus zum Katholizismus, vom Judentum zum Christentum 
und umgekehrt); bei der Aussendung zur ➔ Mission (aus Winfried wird z.B. Bonifatius); 
bei der Weihe von Bischöfen und Äbten und auch bei der -+Firmung {s. Beispiele bei 
Thoma). In fürstlichen Kreisen konnte die Krönung (und bei Frauen die Heirat) zu 

40 neuen Namen führen. Dieser Vorgang unterschied sich durch die immer im Hintergrund 
srehende Familienbindung der (neuen) Namensgebung von der Namensänderung der 
Päpste. 

Als erster vollzog sie Mercurius (Papstname: Johannes II., 533-535). Offensichtlich 
hielt er seinen heidnischen Namen für unpassend. Erst im 11.Jh . .lcam es aber zu re-

45 gelmäßiger Namensänderung der zum Papst Gewählten, wobei neben politischen und 
pro�nu1uuatischcn Cirüutlen auch eher Zufälliges und Persönliches ausschlaggebend sein 
konnten. Insgesamt fällt auf, daß sich die Wahl der Papstnamen nur auf schon von 
früheren Amtsträgern gebrauchte beschränkt. Dadurch wird die Abgeschlossenheit und 
Besonderheit des Petrusamtes betont. Unsicher ist, ob bei Erwachsenentaufen (so Littger 

so 248; dagegen Thoma 54) und in welchem Umfang bei Klerikern und beim Eintritt in 
einen Orden Namensänderung üblich war. Meist muß auf Grund der Quellenlage offen 
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hleiben, ob es sich um allgemein anerkannte Namensänderungen oder um Zweinamig­
keit handelt. 

Im allgemeinen ist erst ab der Mitte des 12. Jh. ein Ansteigen christlicher Namen 
zu beobachten, wobei der hierfür traditionell verwendete Begriff der Heiligennamen­

s ge bung nur teilweise zutrifft. 
Zwar begegnen damals erste, )Yieder auf die Vorbild- und Schutzfunktion hinwei­

sende Mahnungen, Kinder nach -+Heiligen zu benennen; und auch das Auflcommen 
neuer Namen (7 .. B. Johannes, Elisabeth) spricht auf dem Hintergrund des damaligen 
religiösen Aufbruchs (und der Einflüsse im Gefolge der Kreuzzüge) hierfür. Doch darf 

10 man nicht übersehen, daß zum einen viele Heiligennamen heidnischen Namen lautlich 
sehr ähnlich waren und zum anderen wohl oft die Benennung nach einem Verwandten 
(besonders häufig vielerorts nach dem Großvater) den Ausschlag gab. 

Ab dem 13. Jh. rückten dann -+ Taufe und Namengebung enger zusammen. Bis dahin 
stand das in kirchlichen Verlautbarungen wiederholt greifbare festhalten der traditio-

1s nellen Tauftermine einer solch.eo Verbindung entgegen. Jetzt setzte sich allmählich die 
Praxis möglichst frühzeitiger Taufen durch. Allerdings ist nicht genau feststellbar, wann 
und wo es zur Namengebung bei der Taufe kam. 

Wichtig ist hier die Interpretation des Quis vocaris o. ä. in den Taufformularen, das 
entweder als Relikt aus dem Erwachsenentauf-Ritus (so die Tendenz bei Simon 23) oder 

20 als Erfragung des bereits gegebenen Namens gedeutet wird (so Dürig). 

3. Reformationsteit 

Erst im 16. Jh. mehren sich die deutlichen Hinweise (Schleswiger Agende von 1512; 
Tagebucheintragungen des K. v. Fürstenberg, s. Simon 67 -78), daß - wohl mancherorts 
von den Paten bestimmt - der Name in der Taufe gegeben wurde. Inwieweit bei dieser 

i.s Praxis Relikte des germanischen, ebenfalls mit Wasser vollzogenen Namengebungsritus 
eine Rolle spielten und der noch heute anzutreffende Glaube, ein ungetauftes Kind sei 
durch Namenzauber besonders gefährdet (Aly 954f), im Hintergrund stand, ist nicht 
mehr genau auszumachen und dürfte regional differieren. Auch die zunehmende Sitte, 
die Kinder nach dem Paten zu nennen, weist auf den engen Zusammenh.ang von Taufe 

Jo und Namengebung im Bewußtsein der Bevölkerung hin. 
Entgegen der methodisch aus dem einseitigen Rekurs auf offizielle kirchliche Ver­

lautbarungen resultierenden Ansicht, Reformation und Gegenreformation stellten einen 
Wendepunkt auf dem Gebiet der Namengebung dar, zeigt die Analyse von Kirchenbü­
chern, die Aufschluß über die tatsächliche Praxis geben, daß hier höchstens ein sich 

JI über Jahrhundene hinziehender Prozeß eingeleitet wurde. Mancherorts lassen sich erst 
in der Mitte des 18. Jh. bei der Namengebung konfessionelle Unterschiede feststellen 
(s. Ammermüller). Von den drei großen Reformatoren versuchte allein ➔Calvin in Genf, 
biblisch.e Namen einzuführen. Er konnte sich im Rat jedoch nur mit dem Verbot von 
Namen der Heiligen durchsetzen, die bisher in Genf besonders verehrt wurden. Aus 

-1() Calvins Genfer Taufordnung (1543) geht hervor, daf� auch hier der Name unmittelbar 
vor der Taufe gegeben wurde. 

Auf Seiten der römischen Kirche versuchte man - im Gegenzug zur reformatorischen 
Kritik am Heiligenkult - erstmals im Catcchismus Romanus (1566; Pars II Caput II 
Quaestio LXXIII), der die Verwendung von Heiligennamen empfiehlt und die heidnischer 

4.� Namen kritisiert, Einfluß auf die Namengebung zu nehmen. Praktisch unterstützte man 
den aufkommenden Brauch der Feier des Namenstages, also des dies natalis des Heiligen, 
nach dem man benannt ist (s. Dürig). 

4. Neuzeit (1577-1789) 

Das Rituale Romanum (1614) (�Agende) verpflichtet dann die Priester, bei der Taufe 
so auf die Erteilung eines Namens von Heiligen zu achten, ,,durch den die Gläubigen zu 

gleicher Heiligkeit ermutigt und durch deren Fürsprache sie beschirmt werden können" 
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(übers. nach M.A. Mickel, Das Ritual der katholischen Kirche, Mainz 1839, 22). Un­
ehrbare oder lächerliche Namen sollen in der Taufe zurückgewiesen werden, bzw. später 
(im CIC, c. 761 von 1918) wird gefordert, das Fehlen eines christlichen Namens durch 
einen zweiten, einem Heiligen folgenden Namen im Kirchenbuch zu ergänzen. 

j In der altprotestantischen --Orthodoxie beachtete man aus tauftheologischen Grün-
den die Namengebung zunehmend. Der Name kann - nach Johann -+Gerhard - ein 
,,stetiges Denckmal und Zeugnis der heiligen Tauffe jederzeit und sonderlich in An­
fechtung" sein (Ausführliche Erklärung der beiden Artikel von der Taufe und dem hei­
ligen Abendmahl, Jena 1610, 196}. Ritueller Hintergrund hierfür ist das jetzt übliche, 

10 oft innerhalb eines oder zweier Tage vollzogene Nacheinander von Geburt und Taufe. 
Inhaldich entspricht dem das Aufkommen neuer, appellativer Namen wie Chrisdieb, 
Fiirchregott usw. im 17./18. Jh., wobei allerdings die hier zum Ausdruck kommende, 
in pietistischen Kreisen gepflegte Betonung der frommen Entscheidung letztlich zu einer 
Marginalisierung der Taufe führte. Die (zumindest seit dem 16. Jh.) vielerorts dominie-

15 rende Namengebung nach dem Paten (Simon; Welti 100-103) zog oft Gleichnamiglceit 
nach sich. Erst die im 17. Jh. zuerst in der Oberschicht anzutreffende und sich dann 
ausbreitende Sitte der mehrfachen Vornamen schuf die Grundlage zur Verbesserung 
dieser Situation, ohne alte Traditionen aufgeben zu müssen. 

5. Neuzeit (ab 1789) 

.w Hatte in der Vergangenheit der (meist viele Jahrzehnte dauernde) Wechsel von „Na-
menmoden" zu einer nur langsamen Vergrößerung des Namenschatzes geführt, wuchs 
dieser im 19. Jh. stetig an. Damit begann eine Entwicklung, die sich im 20. Jh. beschleu­
nigte und immer noch anhält, ohne daß die beiden Diktaturen auf deutschem Boden 
Grundlegendes verändert hätten. 

is Allerdings versuchte man im Dritten Reich in mehrfacher Weise, auf die Namenge-
bung Einfluß zu nehmen. Während ein Runderlaß (vom 14.4.1937) mit der Forderung, 
„deutsche Volksgenossen" mit „deutschen Vorn amen" zu benennen, recht weit ausgelegt 
wurde und wenig Wirkung zeigte, war die Zweite Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (vom 17.8.1938) für 

30 Juden sehr einschneidend. Sie war durch seit langem kursierende Verunglimpfungen 
(angeblich) jüdischer Namen in der Öffentlichkeit vorbereitet (s. Bering) und erlaubte 
J nden nur noch die Verwendung von „jüdischen", auf einer Liste des Reichsministeriums 
des Inneren zui;ammengestellten Namen und verfügte, daß alle jüdischen Männer mit 
,.deutschen Vornamen" ihrem Namen „Israel" und die jüdischen Frauen „Sara" hin-

35 zufügen mußten. Des weiteren versuchte man im Zuge der zuerst von der Deutschen 
Glaubensbewegung ( vgl. TRE 8, 5 53, 21 ff} initiierten, später in der SS weiterverfolgten, 
von Goebbels nur nebenbei betriebenen und schließlich von Rosenberg forcierten Ein­
führung nationalsozialistischer Lebensfeiern (Vondung 97-101) sog. Gebunsfeiern (mit 
Namenweihe; im Volksmund: ,,braune Taufen") zu gestalten (1.um agendarischen Ablauf 

-10 s. Söhngen 26). Doch fand man damit nur wenig Resonanz in der Bevölkerung. 
Ähnlich geringer Erfolg war in der DDR dem Versuch der SED beschieden, eine 

Sozialistische Namengebungsfeier einzurichten (Richter 184-187). Trotz massiver A n ­
reize (z.B. Geldgeschenk) brachten nur wenige Eltern ihre Kinder zu dem in bewußter 
Konkurrenz zur Taufe gestalteten Ritus. 

45 Wie auch sonst entspricht der heute zu beobachtenden Differenzierung in der N a -
mengebung ein Rückgang von Traditionsleitung, wie der Patennamengebung, der kon­
fe55ionellen, standesmäßigen oder regionalen Prägung von Namen. Auch die rituelle 
Verbindung zwischen Taufe und Namengebung löst sich auf, wiewohl sie umgangs­
sprachlich noch heute tief verwurzelt ist. Die seit etwa zwanzig Jahren zu beobachtende 

.�o Tendenz zu späteren Taufterminen (-> Taufe) ver.ändert zudem die äußere Grundlage, 
auf der sich im Mittelalter der Zusammenhang von Taufe und Namengebung heraus­
bilden konnte. Neue, allgemeiner anerkannte Prinzipien in der Namengebung sind bisher 
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weder zu erlcennen noch angesichts der anhaltenden Ausdifferenzierung der Lebensstile 
zu erwarten. Dem Kundigen fällt aber die bei vielen gebräuchlichen Vornamen beste­
hende christliche Prägung auf. Allerdings ist sie wohl vielen, mehr an Klang und aktuellen 
Vorbildern interessierten Eltern kaum oder nicht bewußt. 
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